
Gesundheit 
und Schule

Angebote des 
Kinder- und Jugend-
ärztlichen Dienstes

Gesundheitsamt
der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Beratungsangebote

- Kinder- und jugendärztliche Sprechstunden im 
Gesundheitsamt.

Wir sind Ihre Ansprechpartner für:

•	Gesundheitsförderung: Individuelle Beratung
 	 zu einer gesunden Lebensweise und 			 
	 Bewegungsförderung

•	Impfberatung: Sie ist für Kinder und Jugend-
	 liche kostenlos und hat das Ziel, die „Lücken“ 	
	 im Impfpass zu schließen. Wir berücksichtigen 	
	 die aktuell gültigen Impfempfehlungen. Gerade 	
	 bei älteren Kindern ist eine Beratung über
	 nachlassenden Impfschutz oft nötig. Für 	
	 eventuell notwendige Impfungen geben wir 	
	 Ihnen eine schriftliche Empfehlung für Ihren 		
	 Haus- bzw. Kinderarzt mit.

•	Beratung und Untersuchung bei 			 
	 allgemeinen Schulproblemen

•	Beratung bei Fragen und Problemen in 
	 der Pubertät und Sexualität

•	Umgang mit Suchtmitteln: Hier helfen wir 		
	 Ihnen u. a. bei der Kontaktaufnahme zu 		
	 speziellen Beratungsstellen.

•	Ernährungsberatung 

•	Mütterberatung: bis zum 1. Lebensjahr 
	 des Kindes

•	Schulsportatteste: Kann ein Schüler gar
	 nicht oder nur teilweise am Schulsport teil-
	 nehmen, braucht er ein amtsärztliches Attest,
	 dem eine fachärztliche Beratung und Unter-
	 suchung vorangegangen sind. Ist die Erkran-
	 kung oder Veränderung chronisch, sollte eine 	
	 frühzeitige Vorstellung erfolgen, um alternative 	
	 Bewegungsangebote zu erörtern und einzu-		
	 leiten. Diese Untersuchungen werden zentral 	
	 im Gesundheitsamt – unter Vorlage der 		
	 entsprechenden fachärztlichen Vorbefunde 		
	 – nach telefonischer Anmeldung durchgeführt.

Weitere Beratungsangebote 
und besondere Sprechstunden

•	Hör- und Sprachberatung:
	 Kinder müssen einwandfrei hören und 
	 sprechen können. Nur ein gut hörendes Kind 
	 erlernt die Sprache mühelos. Durch Früher-
	 kennung kann erreicht werden, dass Entwick-
	 lungsverzögerungen noch vor Schulbeginn 		
	 aufgedeckt und aufgeholt werden können, um 
	 so auch seelische Belastungen zu vermeiden.
	 Ein modernes Tonschwellenaudiometriegerät 
	 steht zur Verfügung. Die Sprachentwicklung 	
	 Ihres Kindes kann von unserem 
	 Sprachheilbeauftragten beurteilt werden.

•	Ernährungsberatung durch eine 			 
	 Ökotrophologin

•	Sportmedizinische Untersuchung
	 Kinder und Jugendliche die leistungssport-	
	 ähnlich trainieren und dem Hessenkader 
	 angehören, benötigen einmal jährlich eine 
	 sportmedizinische Untersuchung. Diese 
	 Untersuchung wird für die D-Kader an 
	 unserer lizenzierten sportärztlichen Beratungs- 
	 und Untersuchungsstelle im Gesundheitsamt 
	 durchgeführt. Die Anmeldung sollte über die 
	 Vereine erfolgen.

Sämtliche Termine der Beratungsangebote 
des kinder- und jugendärztlichen Dienstes des 
Gesundheitsamtes können unter der zentralen 
Telefonnummer erfragt werden:

Gesundheitsamt Darmstadt und 
des Landkreises Darmstadt - Dieburg:     
Tel.: 06151 / 33 09 -0
Fax: 06151 / 31 91 34

Anschrift: 
Niersteiner Straße 3 in 64295 Darmstadt
(erreichbar mit den Strassenbahnlinien 7 und 8,
Haltstelle Bessunger Straße und Buslinie, Halte-
stelle Fliederberg Linie H)



Einschulung, Untersuchung 
und Beratung

Bei der Anmeldung Ihres Kindes in der Schule 
bekommen Sie eine Einladung des kinder- und 
jugendärztlichen Dienstes des Gesundheitsamtes 
zur Einschulungsuntersuchung. Dort haben Sie 
die Möglichkeit, über alle wichtigen Bereiche der 
gesundheitlichen Entwicklung Ihres Kindes und 
über mögliche Fördermaßnahmen mit dem/der 
Schularzt/ärztin zu sprechen.

Das Vorsorgeuntersuchungsheft, das Impfbuch, 
ggf. auch wichtige Arztberichte sowie der 
von Ihnen ausgefüllte Fragebogen helfen 
uns, zu einem klaren Bild zu kommen. Die 9. 
Vorsorgeuntersuchung, die U9, ist dann in der 
Regel schon bei Ihrem/ihrer Kinderarzt/ärztin 
vorgenommen worden.

Unsere Untersuchung fasst nun die Gesamtheit 
der Befunde zu einer Einschulungsempfehlung 
an die Schule zusammen. Hierbei werden die 
Besonderheiten Ihres Kindes berücksichtigt und 
ggf. eine gezielte Förderung empfohlen.

•	Das altersgemäß entwickelte Kind wird in der 	
	 Regel die 1. Grundschulklasse besuchen.
•	Kinder, die nach dem 30. Juni das sechste 
	 Lebensjahr vollenden, können auf Antrag der 
	 Eltern in die Schule aufgenommen werden.
•	Bei Kindern, die nach dem 31. Dezember 
	 das sechste Lebensjahr vollenden, kann die 
	 Aufnahme vom Ergebnis einer zusätzlichen 
	 Überprüfung der geistigen und seelischen 
	 Entwicklung durch den Schulpsychologischen 
	 Dienst abhängig gemacht werden.
•	Schulpflichtige, aber noch nicht schulfähige 
	 Kinder, die mehr Zeit benötigen, um ihre 
	 Schulfähigkeit auszubilden, können in der 
	 Regel ein Jahr vom Schulbesuch zurückgestellt 
	 werden. Sie werden entweder weiterhin den 
	 Kindergarten besuchen oder – wenn möglich –
 	 in die Vorklasse aufgenommen und dort in 		
	 ihrer weiteren Entwicklung gefördert.
•	Eltern behinderter Kinder werden individuell 
	 beraten, z.B. über  Förder- und  Integrations-
	 möglichkeiten in der Regelschule.

Schulärztliche Untersuchungen 
sind Vorsorgeuntersuchungen

Schulärztliche Untersuchungen in den Schulen 
sind heute individuelle Untersuchungen, 
welche die  Privatsphäre und Besonderheit 
jedes Kindes und Jugendlichen respektieren. 
Die Untersuchung hat zum Ziel, Gesundheits-
störungen rechtzeitig zu erkennen und vom 
niedergelassenen Arzt behandeln zu lassen.

Beispiele hierfür sind:

•	Entwicklungsverzögerungen in den 		
	 Bereichen Motorik, Sprache, Konzentration 
	 und Wahrnehmung

•	Auffälligkeiten des Stütz- und Bewegungs-
	 apparates

•	Seh- und Hörstörungen, die sich still 		
	 einstellen und dem Schüler unbemerkt das 	
	 Lernen erschweren können

Die Einschulungsuntersuchung ist die 
einzige Vorsorgeuntersuchung, die alle 
Bevölkerungsgruppen und alle Kinder einer 
Jahrgangsstufe erreicht und hat daher große 
Bedeutung für die Gesundheitsförderung und 
gesundheitspolitische Entscheidungen.

Für Ihre Notizen:

Schulärztliche Untersuchungen

•	Einschulungsuntersuchungen und schul-		
	 ärztliche Betreuung der Vorklassenkinder

Daneben gibt es weitere Vorsorgeuntersuch-
ungen, die sich an wichtigen Entwicklungsphasen 
des Schulkindes orientieren.

•	Untersuchungen in der 4. Klasse (freiwillig)

•	Regelmäßige schulärztliche Betreuung für 		
	 Kinder in Sonderschulen

•	Jugendärztliche Beratung in Kindergärten

Elternbriefe

Die schulärztliche Untersuchung wird der Schule 
und den Eltern rechtzeitig angekündigt.
Die Eltern haben die Möglichkeit, gesundheitliche 
Auffälligkeiten und andere Probleme Ihrer Kinder 
vertraulich auf einem Fragebogen anzugeben.

Auffällige Befunde teilen wir den Eltern in einem 
Brief für den betreuenden Arzt mit, der dann die 
weitere Diagnostik und Therapie veranlassen 
wird.


